
73 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (16 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenschutzge­

setz geändert wird 

Durch die . gegenständliche Regierungsvorlage 
soll das Pflanzenschutzgesetz auf die Umstellung 
des österreichischen Zolltarifs auf Grund des Inter­
nationalen Übereinkommens über das Harmoni­
sierte System zur Bezeichnung und Kodierung der 
Waren angepaßt werden. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 10. März 1987 in Verhandlung genom­
men und zunächst nach dem Bericht des Abgeord­
neten Otto Keil e r die Beratungen im Hinblick 
auf das Zolltarifgesetz, das erst am 18. März 1987 
im' Finanzausschuß behandelt wurde, vertagt. In 
einer weiteren Sitzung am 27. März 1987 wurden 
die vertagten Verhandlungen wieder aufgenom­
men. In dieser Debatte, an der sich die Abgeordne­
ten S c h war z böe k, P f e if e r, Hin t e r -
m a y e r und Mag. Ge y e rbeteiligten, wurde 
von den Abg. S c h war z böe kund P fe i f e r 

Scbwarzböck 

Berichterstatter 

ein Abiinderungsantrag betreffend § 13 a Abs. 3 
und 6 sowie' Art. II der Regierungsvorlage einge­
bracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des obgenannten 
Abänderungsantrages mit Stimmenmehrheit ange­
nommen. 

Durch diesen Abänderungsantrag werden einer­
seits Kompetenzverschiebungen auf Grund der' 
Änderungen des Bundesministeriengesetzes berück­
sichtigt und zum anderen das gemeinsame Inkraft­
treten des Pflanzenschutzgesetzes mit dem Inkraft­
treten des neuen Zolltarifs geregelt. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde Abge-
ordneter S c h war z böe k gewählt. . 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e -
s chi 0 s s. e n e n .G e set z e ~ t w u r f die verfas- ·1. 
sungsmäßlge Zustimmung erteIlen. 

Wien, 198703 27 

Ing. Derfler 

Obmann 
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2 73 der Beilagen 

·1. 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxxxxxx, mit 
. dem das Pflanzenschutzgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Pflanzenschutzgesetz, BGBl. Nr. 124/1948, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 181/ 
1970, BGBl. Nr. 25/1972, BGBl. Nr. 50/1974, 
BGBl. Nr. 503/1974 und BGBl. Nr. 230/1982 wird 
geändert wie folgt: 

§ 13 a lautet: 

,,§ 13 a. (1) Pflanzenschutzmittel aus Num­
mer 3808 des Zolltarifs (Zolltarifgesetz 1988, 
BGBl. Nr .... ) dürfen, soweit in den folgenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt ist, in das Zollge­
biet nur eingeführt werden, wenn sie 

a) in das von der Bundesanstalt für Pflanzen­
schutz geführte Register (§ 13 Abs. 6) einge" 
tragen sind oder 

b) von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz 
oder im Rahmen einer mit dieser Anstalt 
bestehenden Vereinbarung untersucht oder 
erprobt werden sollen. 

(2) Pfhnzenschutzmittel, die unter Beachtung 
der Zollvorschriften eingeführt werden, unterliegen 
den Bestimmungen des Abs. 1 erst, wenn sie zur 
zollamtlichen Abfertigung zum freien Verkehr 
oder zum Eingangsvormerkverkehr gestellt werden 
oder wenn über sie entgegen den Zollvorschriften 
verfügt wird. 

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen des 
Abs. 1 ist vom Verfügungsberechtigten (§ 51 des 
Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 129, in der jeweils 
geltenden Fassung) anläßlich der zollamtlichen 
Abfertigung zum freien Verkehr oder zum Ein­
gangsvormerkverkehr durch eine Bestätigung nach­
zuweisen, die von der Bundesanstalt für Pflanzen­
schutz auszustellen ist. Die Bundesanstalt für Pflan­
zenschutz hat weiter auf Antrag für Waren der 
Nummer 3808, die keine Pflanzenschutzmittel 
(§ 12) sind, für Zwecke der zollamtlichen Abferti­
gung eine diesbezügliche Bestätigung auszustellen. 
Wurde bei der Bundesanstalt für Pflanzenschutz 
die Ausstellung einer Bestätigung gemäß ·dem 

ersten oder zweiten Satz beantragt und ist:die Bun­
desanstalt der Auffassung, daß die Bestätigung zu 
verweigern wäre, so hat sie den Antrag binnen zwei 
Wochen nach Einlangen dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft vorzulegen. Dieser hat 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, wenn 
die Voraussetzungen für die Ausstellung der Bestä­
tigung nicht vorliegen, den Antrag abzuweisen, 
anderenfalls einen entsprechenden Feststellungsbe­
scheid . zu erlassen. Der Feststellungsbescheid tritt 
für Zwecke der zollamtlichen Abfertigung an die 
Stelle einer Bestätigung der Bundesanstalt für 
Pflanzenschutz. 

(4) Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf 
Pflanzenschutzmittel, 

a) die im Zwischenauslandsverkehr (§ 127 des 
Zollgesetzes 1955 in der jeweils geltenden 
Fassung) wiedereingeführt werden; 

b) die zur Verwendung in vom Zollausland aus 
bewirtschafteten, im Zollgrenzbezirk gelege­
nen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
durch den Betriebsinhaber oder in seinem 
Auftrag aus dem gegenüberliegenden Zoll­
grenzbezirk eingebracht "';'erden. 

(5) Abs. 1 bis 3 finden ferner keine Anwendung 
auf Pflanzenschutzmittel, die im aktiven Vered­
lungsverkehr (§ 89 des Zollgesetzes 1955 in der 
jeweils geltenden Fassung) eingeführt werden, es 
sei denn, daß die bedingte Zollschuld für die betref­
fende Ware unbedingt wird (§ 177 Abs. 3 des Zoll­
gesetzes 1955 in der jeweils geltenden Fassung). In 
diesem Falle trifft abweichend von Abs. 3 die Ver­
pflichtung zum Nachweis, daß 'die Voraussetzun­
gen des Abs. 1 vorliegen, den Vormerknehmer; die­
ser hat die Bestätigung der Bundesanstalt für Pflan­
zenschutz oder den Feststellungsbescheid (Abs. 3) 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Zollschuld unbe­
dingt wird, dem Zollamt beizubringen, welches die 
Zollabrechnung (§ 80 des Zollgesetzes 1955 in der 
jeweils geltenden Fassung) vorzunehmen hat. 

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft hat im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
ler und den Bundesministern für Finanzen und für 
wirtschaftliche Angelegenheiten Waren, die nicht 
unter die Nummer 3808 einzureihen sind, durch 
Verordnung in die Regelung der Abs. 1 bis 5 einzu-
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73 der Beilagen 3 

beziehen, wenn diese Waren als Pflanzenschutz­
mittel verwendet werden. 

(7) Durch die Vorschriften der Abs. 1 bis 6 wer­
den die Bestimmungen des Außenhandelsgesetzes 
1984, BGBI. Nr. 184, in der jeweils geltenden Fas­
sung nicht berührt." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Internationalen Übereinkommen über das 
Harmonisierte System zur Bezeichnung und 
Kodierung der Waren in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut 

hinsichtlich der Abs. 1 bis 5 des durch Art. I 
abgeänderten § 13 a der Bundesminister für Finan-

/ 

, 
zen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft" 
soweit die Anwendung des Zolltarifs und die zoll­
amtliche Abfertigung in Betracht kommen, und im 
übrigen der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft 1m Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
ler, 

hinsichtlich des Abs. 6 des durch Art. I abgeän­
derten § 13 a der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler und den Bundesministern für Finanzen und 
für wirtschaftliche Angelegenheiten und 

hinsichtlich des Abs. 7 des durch Art. I abgeän­
derten § 13 a der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler. 
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